
Entgeltordnung Burganlage   
Anlage 1   
   

Eintrittspreise Burganlage    
   

Personengruppe Entgelt / Person 
Aktuelles 
Entgelt 

   Eintritt in Burganlage frei! 
Kinder bis 6 Jahre  und Geburtstagskinder frei -   €  
Burgturm   
Kinder / Jugendliche 7 bis 16 Jahre 2,00 € 2,00 € 
Erwachsene 3,00 € 2,00 €  
Museum   
Kinder / Jugendliche 7 bis 16 Jahre 2,00 € 2,00 € 
Erwachsene 4,00 € 2,00 € 
Kombi-Ticket   
Kinder / Jugendliche 7 bis 16 Jahre 3,00 € 3,00 € 
Erwachsene 6,00 € 3,00 € 
Familienkarte (bis 2 Erwachsene und deren schulfpfl. Kinder) 12,00 €  
Personen mit Ermäßigungsberechtigung 4,00 €  
Gruppenkarte f. Schul- und Ausbildungsklassen  u. deren Betreuer 2,00 €  
   
   
Parkentgelte (Entgeltpflichtig von 09:00 – 20:00 Uhr) Parkentgelt  
   
KFZ/Krad pro h 1,00 € 1,00 € 
KFZ/Krad je weitere h 0,50 €   0,50 € 
Busse, Wohnmobile, Wohnanhänger pro h 3,00 € 3,00 € 
Busse, Wohnmobile, Wohnanhänger je weitere h 1,00 € 1,00 € 
Tagesticket 6,00 € 6,00 € 
 
 
 
 
  

 



Nutzungsentgelt Damenflügel für Trauungen / priv. 
Anlässe / Seminare  

 

   

Objekt / Fläche Nutzungs-entgelt 
Aktuelles 
Entgelt 

    
Kapelle (inkl. Einrichtung / für Dauer der Trauung) 250,00 € 250,00 € 
Trauraum 75,00 € 50,00 € 
Tagungsraum für private Anlässe, Seminare etc. (Tagessatz) 200,00 € 150,00 € 
Tagungsraum (pro h bei Ansatz von mind. 2 h für Vor- und 
Nachbereitung) 10,00 € 

 

   

   
 

Nutzungsentgelte sonst. Gebäude / Freiflächen bei priv. / kommerziellen Anlässen  
   

Objekt / Fläche Nutzungs-entgelt 
Aktuelles  
Entgelt 

 Vorburg – Turnierplatz/Ritterwiese                       150,00 € 
Burginnenhof 250,00 € 150,00 € 
Kapelle 150,00 € 50,00 € 
Toiletten / Pferdestall 50,00 € 50,00 € 
Wurz- und Krautgarten 150,00 € 150,00 € 
Wurz- und Krautgarten (pro h bei Ansatz von mind. 
2 h für Vor- und Nachbereitung) 10,00 € 

 

 
 
 
Das Entgelt für die Strom- und Wasserversorgung wird über eine gesonderte Vereinbarung festgelegt. 
 
Die Entgelte für alle weiteren Flächen auf der Burganlage (z.B. Burgpark, Streuobstwiese, Parkplätze) sowie bei besonderen gewerblichen Nutzungen können 
gesondert vereinbart werden. 
 


	Anlage  1 Anlage zur Niederschrift zum Punkt 7.3.

